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verstehen, sondern als Bitte und Ermunterung, sich stär-
ker mit diesen Punkten in den Diskurs einzubringen, da-
mit das Thema nicht hinten runterfällt und sich nach dem
Schreiben von Herrn Lammert nicht nur der Innenaus-
schuss mit Tröglitz beschäftigt, sondern auch die ande-
ren Ausschüsse. � Danke, Frau Präsidentin. Ich habe da-
für keine zweite Nachfrage.

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Gut. � Konnten Sie eine Frage identifizieren, auf die 
Sie antworten möchten?

Caren Marks, Parl. Staatssekretärin bei der Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

Ja, das kann ich, Frau Präsidentin.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Bitte.

Caren Marks, Parl. Staatssekretärin bei der Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

Sehr geehrte Kollegin, ich bedanke mich ganz herz-
lich für Ihr Statement, das mit einer Aufforderung ver-
bunden ist. Auch wir halten es � genau in dem Sinne, 
wie Sie es formuliert haben � für wichtig, nicht aus-
schließlich über das Versammlungsrecht zu diskutieren.
Damit verbindet sich sicherlich auch eine wichtige
Frage, der nachgegangen werden muss; aber es ist eben
ganz besonders wichtig, das zivile Engagement zu stär-
ken. Genau so haben wir das Programm �Demokratie le-
ben!� im Ministerium aufgestellt und die Bundes- und 
Landesinitiativen sowie die mobilen Beratungsnetz-
werke wie Miteinander e. V., die ich eben genannt habe,
gestärkt. Genau das sind die Antworten, die wir geben,
um das zivile Engagement zu stärken, um Menschen zu
ermutigen, zu stärken und dazu zu ertüchtigen, im Sinne
unserer Demokratie unterwegs zu sein und sich im
Kampf gegen rechtsextremistische Anfeindungen zu
Wort zu melden. � Vielen Dank.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Da die Frage 9 der Kollegin Scharfenberg schriftlich

beantwortet werden soll, sind wir am Ende Ihres Ge-
schäftsbereiches. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretä-
rin.

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Gesundheit auf. Zur Beantwortung steht die
Parlamentarische Staatssekretärin Ingrid Fischbach zur
Verfügung.

Die Frage 10 der Kollegin Scharfenberg soll schrift-
lich beantwortet werden.

Ich rufe die Frage 11 der Kollegin Corinna Rüffer auf:

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung ange-
sichts der Berichterstattung über die Probleme in der bedarfs-
gerechten Versorgung von älteren, erkrankten oder behinder-
ten Menschen mit Windeln (vergleiche den Spiegel vom 7.
März 2015), im Sinne der Betroffenen tätig zu werden und zu

verhindern, dass diese sich im Einzelfall an das Bundesversi-
cherungsamt wenden oder geeignete Produkte selbst finanzie-
ren müssen?

Bitte, Frau Staatssekretärin.

Ingrid Fischbach, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Gesundheit:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. � Verehrte Frau Kolle-
gin Rüffer, ich danke Ihnen für die Frage, weil sie mir
die Möglichkeit gibt, in meiner Antwort deutlich zu ma-
chen, in welcher Rechtslage wir uns befinden. Deswegen
beantworte ich Ihre Frage wie folgt:

Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung
haben gemäß § 33 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Ein-
zelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbe-
handlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vor-
zubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit
die Hilfsmittel nicht als allgemeiner Gebrauchsgegen-
stand des täglichen Lebens anzusehen sind oder durch
Rechtsverordnung ausgeschlossen sind.

Im Bereich der Versorgung mit aufsaugenden Inkonti-
nenzhilfen werden zwischen den Kassen und den Leis-
tungserbringern überwiegend Versorgungspauschalen
vereinbart. Diese sind eine im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen zulässige und in der Praxis auch bei anderen
Hilfsmitteln übliche vertragliche Gestaltungsmöglich-
keit. Die Höhen der Versorgungspauschalen beruhen auf
einer Mischkalkulation, da sie sowohl Versorgungsfälle
mit leichter Inkontinenz als auch solche mit mittlerer
und schwerer Inkontinenz erfassen. Bei dieser Vertrags-
art trägt der Leistungserbringer ein hohes Maß an Ver-
antwortung für Art, Umfang und Qualität der von der
Monatspauschale umfassten Leistungen. Daher sind de-
taillierte vertragliche Regelungen und eine Überprüfung,
ob diese eingehalten werden, besonders wichtig.

Nach dem Kenntnisstand des Spitzenverbandes Bund
der Krankenkassen wird diesem Grundsatz in den Ver-
trägen grundsätzlich ausreichend Rechnung getragen. In
diesen Verträgen wird der Leistungserbringer zur Sicher-
stellung einer bedarfsgerechten, dem allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspre-
chenden Versorgung verpflichtet. Art und Umfang der
Versorgung haben sich indikationsbezogen und nach
dem jeweiligen Bedarf des Versicherten im Einzelfall zu
richten, bzw. die Versorgung muss in Qualität und Quan-
tität dem konkreten Bedarf des Anspruchsberechtigten
gerecht werden.

Es ist Aufgabe der Krankenkasse, zu überprüfen, ob
die von den Leistungserbringern erbrachten Leistungen
den vertraglichen Anforderungen auch entsprechen. Ver-
sicherte, die den Eindruck haben, dass sie oder ihre An-
gehörigen unzureichend versorgt werden, sollten sich
mit ihrer Krankenkasse in Verbindung setzen. Sollte de-
ren Reaktion den Versicherten nicht zufriedenstellen, be-
steht darüber hinaus die Möglichkeit, sich an die jewei-
lige Aufsichtsbehörde zu wenden. Dies ist für die
bundesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen das
Bundesversicherungsamt. Bundesunmittelbar sind die
Krankenkassen, deren Zuständigkeit sich über mehr als
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drei Bundesländer erstreckt. Krankenkassen, deren Zu-
ständigkeit sich nicht über das Gebiet eines Landes hi-
naus erstreckt, unterliegen regelmäßig der Landesauf-
sicht.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. � Ich 

möchte darauf hinweisen � ich habe mich in meiner 
Frage auf einen Artikel bezogen, der vor kurzem im
Spiegel veröffentlicht wurde �, dass es sich nicht um 
Einzelfälle handelt, sondern dass es sehr viele Menschen
gibt � in der Bundesrepublik sind es 1,5 Millionen Men-
schen �, die auf entsprechende Rezepte angewiesen sind. 
Ich bin nicht nur die behindertenpolitische Sprecherin
meiner Fraktion, sondern auch im Petitionsausschuss tä-
tig, und ich kann Ihnen sagen, dass diese Beschwerden
keine Einzelfälle sind, sondern massiv auftreten; das ist
in dem von mir genannten Artikel, den ich Ihnen zur
Lektüre empfehle, sehr schön zusammengefasst.

Wie die Krankenkassen mit den Pauschalen umgehen,
das ist sehr unterschiedlich. Aber es kommt häufig vor,
dass Betroffene über 100 Euro pro Monat aus eigener
Tasche zuschießen müssen. Die Kassen sind auf der ei-
nen Seite zwar zur Sparsamkeit, auf der anderen Seite
aber auch zur Qualitätssicherung verpflichtet. Ich stelle
Ihnen daher die Frage: Sind Sie der Meinung, dass die-
sem Anspruch Genüge getan wird bzw. dass die Be-
schwerdemöglichkeiten, die Sie geschildert haben, aus-
reichend sind, um das Problem, das perspektivisch
zunehmen wird, in den Griff zu bekommen?

Ingrid Fischbach, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Gesundheit:

Ich bin der Meinung, dass die geltenden rechtlichen
Regelungen zur Hilfsmittelversorgung grundsätzlich ge-
eignet sind, eine ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung mit Inkontinenzhilfen sicherzu-
stellen. Allerdings � und da gebe ich Ihnen recht � muss 
den Einzelbedarfen der Versicherten Rechnung getragen
werden. Deswegen ist es richtig und, wie ich denke,
auch nachvollziehbar, dass dann das Bundesversiche-
rungsamt als Aufsichtsbehörde eingeschaltet wird und
das Ganze überprüft. Nach meiner Kenntnis liegen dem
Bundesversicherungsamt fünf Beschwerden vor, sodass
es sich jetzt damit beschäftigen und klären kann, ob dem
Anspruch der Versicherten nachgekommen wird.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke noch einmal. Das ist auch die Empfehlung, die

Herr Laumann gegeben hat. � Ich für meinen Teil bin 
mit der Beantwortung dieser Frage noch nicht zufrieden.
Es ist richtig, dass die Zuständigkeit für bundesunmittel-
bare Kassen beim Bundesversicherungsamt und für lan-
desunmittelbare Kassen wie AOK bei den Landesbehör-

den liegt. Sie sprechen von fünf Beschwerden. Dies halte
ich für ziemlich tief gestapelt; denn der Petitionsaus-
schuss hat schon mehr entsprechende Petitionen vorlie-
gen. Das ist also merkwürdig.

Im Jahresbericht des Bundesversicherungsamtes sind
diese Probleme bei der Qualität der Hilfsmittelversor-
gung nicht einmal aufgeführt. Wenn man im Internet
stichprobenartig recherchiert, dann findet man, was die
Landesbehörden angeht, auch keine Ansprechmöglich-
keiten. Ich muss einfach sagen, dass der Patient im Ein-
zelfall ziemlich aufgeschmissen ist, wenn er sich mit sei-
ner Beschwerde irgendwohin wenden möchte, um eine
Lösung zu finden.

Sehen Sie das auch so, können Sie das nachvollzie-
hen, und was gedenken Sie zu tun? Oder haben Sie aus
Ihrer Sicht einfach keine Handlungsspielräume?

Ingrid Fischbach, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Gesundheit:

Zunächst einmal habe ich von fünf Eingaben beim
Bundesversicherungsamt gesprochen. Das hat nichts da-
mit zu tun, wie viele Petitionen eingegangen sind; das
sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich kann nur
darüber berichten, wie viele Eingaben dem Bundesversi-
cherungsamt vorliegen.

Die Aufgabe der Qualitätskontrolle obliegt auch den
Krankenkassen. Ich sehe die Krankenkassen daher schon
in der Verantwortung, dieser Qualitätskontrolle nachzu-
kommen. Dadurch, dass das Ganze öffentlich wird � ich 
halte es für richtig, dass Versicherte, die in einer solchen
Situation sind, diese Beschwerden auch öffentlich ma-
chen �, haben wir jetzt die Möglichkeit, herauszufinden, 
ob eine einzelne Krankenkasse Probleme hat, es bei an-
deren Kassen anders ist oder ob es ein generelles Pro-
blem ist. Dann müsste darüber nachgedacht werden, mit
welchen Möglichkeiten, zum Beispiel auch mithilfe der
Vertragspartner der Bundesmantelverträge, Veränderun-
gen möglich und wie es zum Beispiel bei der Versorgung
mit Hörgeräten war.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Der Kollege Wunderlich hat das Wort zu einer Nach-
frage.

Jörn Wunderlich (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. � Frau Staatssekretä-

rin, ich sehe es ähnlich wie meine Kollegin Rüffer; ich
denke auch, Sie haben die Frage nicht hinreichend be-
antwortet. Es ist danach gefragt worden, welche Mög-
lichkeiten die Bundesregierung sieht, um eben gerade zu
verhindern, dass sich Betroffene an das Bundesversiche-
rungsamt wenden müssen. Sie haben hier die Situation
dargestellt; Sie haben geschildert, wie die Pauschalen
zustande kommen, dass sie auf einer Mischkalkulation
beruhen und dass für den Einzelfall die Betroffenen die
Möglichkeit haben, sich bei bundesunmittelbaren Kas-
sen an das Bundesversicherungsamt und ansonsten an
die zuständigen Landesbehörden zu wenden. Die Frage
ist aber, welche Möglichkeiten die Bundesregierung
sieht, diese Situation zu verhindern.
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Ingrid Fischbach, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Gesundheit:

Herr Kollege Wunderlich, ich habe sehr deutlich ge-
macht, dass wir bei der gesetzlichen Regelung, die es im
Moment gibt, davon ausgehen, dass sie grundsätzlich ge-
eignet ist, den Anforderungen im Bereich der Hilfsmittel
zu entsprechen. Erster Ansprechpartner � das habe ich 
auch gesagt � sind die Krankenkassen und erst im zwei-
ten Schritt das Bundesversicherungsamt. Es ist legitim,
dass der Bundesgesetzgeber auf die geltende Rechtslage
verweist, wenn er den Eindruck hat, dass sie ausreichend
ist. Dies ist zurzeit der Fall. Es gab einen Artikel im
Spiegel. Wir verfolgen jetzt, welche Informationen das
Bundesversicherungsamt bekommt und ob es weiteren
Handlungsbedarf gibt.

Im Moment � ich sage es noch einmal; das habe ich 
sehr deutlich gemacht � gehen wir davon aus, dass die 
derzeitige gesetzliche Grundlage ausreichend ist.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Wir sind am Ende Ihres Geschäftsbereiches. Herzli-
chen Dank.

Wir kommen nun zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Zur
Beantwortung der Fragen steht der Parlamentarische
Staatssekretär Norbert Barthle zur Verfügung.

Die Fragen 12 und 13 des Kollegen Gastel sollen
schriftlich beantwortet werden wie auch die Fragen 14
und 15 des Kollegen Stephan Kühn.

Ich rufe die Frage 16 des Kollegen Herbert Behrens
auf:

Wird die Bundesregierung die im Gesetzentwurf zur Ein-
führung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von
Bundesfernstraßen (Bundestagsdrucksache 18/3990) prognos-
tizierte Haushaltswirkung �ohne Erfüllungsaufwand�, welche 
auf der �Prognose der Einnahmen aus dem Verkauf von Vig-
netten an Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen im
Rahmen der Einführung einer Infrastrukturabgabe� basiert, im 
Rahmen des laufenden Gesetzgebungsprozesses vor allem vor
dem Hintergrund abweichender Schätzungen (unter anderem
von Ralf Ratzenberger �Abschätzung der Gebühreneinnah-
men aus einer Autobahn-Vignette für Pkw� im Auftrag des 
ADAC) umfassend plausibilisieren und validieren lassen
(bitte begründen), und wenn ja, wann soll die eingehende
Überprüfung der Haushaltswirkung abgeschlossen werden?

Bitte, Herr Staatssekretär.

Norbert Barthle, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. � Die vom Kollegen 
Behrens geforderte Plausibilisierung der Einnahmeprog-
nose hat bereits stattgefunden, und zwar durch die �Wis-
senschaftliche Überprüfung der BMVI-Prognose der
Mauteinnahmen durch ausländische Pkw� von Herrn 
Universitätsprofessor Dr. Wolfgang H. Schulz und ande-
ren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.

Herbert Behrens (DIE LINKE):

Die Nachfrage bezieht sich auf die Anhörung heute
Morgen. Wir haben heute Morgen Herrn Schulz mit am
Tisch gehabt, aber eben auch andere, die insbesondere
die Methodik von Herrn Schulz infrage gestellt haben
und zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Nach Auf-
fassung dieser Sachverständigen werden nicht bis zu
700 Millionen Euro allein durch ausländische Mautzah-
ler eingenommen. Deren Schätzungen für die Einnah-
men liegen zwischen 170 Millionen Euro und 240 Mil-
lionen Euro. Das sind exorbitante Abweichungen.

Deshalb frage ich noch einmal: Ist nach dem Vortrag,
den wir heute Morgen gehört und diskutiert haben, nicht
jetzt eine Situation entstanden, in der es sinnvoll ist, sich
noch einmal den Stresstest von Herrn Professor Schulz
vorzunehmen und ihn hinsichtlich seiner Plausibilität
kritisch zu hinterfragen?

Norbert Barthle, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Herr Kollege Behrens, es gab nicht nur heute Morgen
eine öffentliche Anhörung im Verkehrsausschuss. Am
Montag fand bereits eine öffentliche Anhörung im
Finanzausschuss zu diesem Themenkreis statt. Beide
Anhörungen ergaben, dass es unterschiedliche Auffas-
sungen unterschiedlicher Experten gibt. Das ist nicht
verwunderlich. Die Bundesregierung sieht sich in keiner
Weise veranlasst, ihre Auffassung zu revidieren, sondern
sie sieht sich durch diese Anhörungen bestätigt.

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Herr Kollege Behrens.

Herbert Behrens (DIE LINKE):

Sie sehen sich also nicht veranlasst, nochmals zu
überprüfen, weil Sie das aus Ihrer Sicht ausreichend ge-
macht haben. Fakt ist aber, dass erheblich andere Zahlen
vorgelegt wurden und die angewandten Methoden er-
hebliche Abweichungen bei den Ergebnissen zur Folge
hatten. Auch das veranlasst das Ministerium nicht, noch
einmal zu überlegen, ob die Faktenlage nicht doch ein
bisschen dünn ist, wenn man sich nur auf den Gutachter
Schulz konzentriert?

Norbert Barthle, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Noch einmal, Herr Kollege Behrens: Andere Studien,
zum Beispiel die Studie von Herrn Ratzenberger, legen
zum Beispiel hinsichtlich der Fahrtzwecke bestimmte
Annahmen zugrunde. Wir legen unseren Untersuchun-
gen andere Annahmen zugrunde. Die Untersuchungen
von Herrn Ratzenberger und anderen machen wir uns
nicht zu eigen. Auch die neuesten Äußerungen von
Schmid Mobility Solutions machen wir uns nicht zu ei-
gen, da sie nach unserer Auffassung Rechenfehler ent-
halten. Insofern sehen wir uns nicht veranlasst, unsere
Annahmen infrage zu stellen.


